
Buchbesprechungen 

Dimitri Dimoulis, Das Recht zwischen JII,,­
sion und 1 merpretation. Die Begnadigung in 
vergleIChender Perspektive. Reclmphilosophi­
sehe, verfa5S1mgs- und strafrechtliche Pro­

bleme. Duncker & Humblot (Strafrechtltehe 
Abhandlungen - Nel<e Folge, Bd. 97), Berlin 

/996, DM /48,-

Eine Stimme, die sich sofort im Publikum 
wiederholte, rief »Halt, Halt!«, gerade ehe 

der Kopf fiel, und so starb denn die Unglück­
liche mit der letzten Täuschung, als wäre sie 

begnadigt. 
Der Beobachter (Sruttgart), 27.6. 184 j 

Ein wichtiges, mensch möchte fast sagen 
großartiges Werk: Von einem Randproblem 

her beleuchtet es das Strafrecht, das Rechts­
system insgesamt und darüberhinaus gar 
noch die Rolle und Funktionsweise von Ideen 
und Ideologien in der abendländischen Welt. 

Es handelt sich um eine unter der Leitung von 
Prof. Dr. Alessandro Baraua an der Universi­

tät des Saarlandes angefertigte Dissertation. 
Griechischer Herkun.ft, ist ihr Verfasser zur 
Zeit am dortigen Instirut für Rechts- und 

Sozialphilosophie tätig. Seine Untersuchung 
bezieht sich auf Deutschland, Frankreich, 

Griechenland und Italien, wobei die Gründe 

für die Auswahl dieser Länder nicht völlig 
deurlich werden. In den Sprachen dieser 

vier Länder sowie gelegentlich auf Englisch 
und Spanisch enthält die Bibliographie mit 
etwa 800 Einträgen die gesamte Gnadenlite­
rarur, zahlreiche weitere juristische Beitrage 

sowie bedeutsame Schriften der kritischen 
Philosophie. 

Das Werk besteht aus zwei Analyseansinzen 
ungleicher Länge. Auf fast JOO Seiten behan­

deln die vier mittleren Kapitel die Begnadi­
gung aus interner Sicht. So wird in der 

Untersuchung über die Rechtsnarur der Gna­

denemscheidung diese materieU als Recht­
sprechungsakt erörtert. Alsdann beleuchtet 
der Amor die rechtlichen Grenzen der Gna­

denkompetenz, die allerdin.gs vage bleiben; 
das dürfte jedoch an der Gnade selbst als 
prinzipiell kaum eingrenzbarer Maßnahme 

liegen. Es folgen die Gnadengründe und 
ihre Typologie, das Problem einer Begrün­

dung von Gnadenentscheidungen und die 
Gnadenstatistik zwecks Erläuterung der 

Gnadenpraxis; danach ist die Zahl der Gna­
denerweise im Vergleich wr Zahl der Gna­

dengesuche und mehr noch im Vcrhälmis zur 
Masse der Verurteilungen minimal. Schließ­

lich werden die Träger der Gnadenkompetenz 
erörtert. Leider enden nicht alle vier Kapitel 

und ihre Untergliederungen mit einer Schluß­
folgerung oder einer Zusammenfassung der 
Ergebnisse. 
Die Analysen des Autors bestechen durch 

ihren interdisziplinären Gehalt: Regelmäßige 
strafrechtliche, verfassungsrechrliche und 

(rechts)philosophische Überlegungen heben 

seine Arbeit aus der allzu geläufigen Rechts­
techr:ik heraus und machen sie zu einem Werk 
der RechtSWISSenschaft. Zwar erklärt Dim;tri 

Dimoulis die philosophische Unterscheidung 
zwischen dem Sein und dem Sein-Sollen, 

doch macht er nicht immer deutlich, auf wel­

cher der beiden Ebenen seine häufige Kritik 
am herrschenden Gnadendiskurs angesiedelt 
ist. 

Wer sich für all diese technischen Probleme 
der Begnadigung nicht interessiert, findet 

gleichwohl im ersten und letzten Kapitel 
nachhaltige Denkanstöße. Don werden auf 
knapp hundert Seiten für das Verständnis 
des Rechts und die juristische Arbeit funda­

mentale Fragen aufgeworfen. Deshalb lohnt 
eine eingehendere Befassung. 
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T. Ist da, Recht eine Tdeologie' 

Da auch am Ende des Buches keine Zusam­

menfassung der Ergebnisse steht, pendelt das 

letzte Kapitel zwischen Schlußfolgerung und 

neuer Analyse. Dimitri Dimoulis untersucht 

die Gnade dort unter einem externen Blick­

winkel, d. h. metajuristisch und kritisch. Es 

handelt sich um eine sog. ,ymptomale Lek­
ture, wie sie von Louis Alrhusser entwickelt 

wurde}. Die symptomale Lektüre betrachtet 

die Lücken und Widersprüche sowie die Ent­

stehuogs- und Ausdrucksformen von Geset­

zen, Urteilen und Dogmatik als Symptome 

für verborgene Bedeutungen und Mechanis­

men. Bei genügendem Abstand zum Unrer­

suchungsobjekt - hier der Gnade - enthül.len 

die Symptome nämlich die Funktionen und 

die Wirkungsweise von Recht (5. 547-549). 
Dieser Forschungsansatz zielt auf die Erklä­

rung und das Verständnis des juristtsehen 
Diskurses, nicht auf seine denunziatorische 

Entlarvung) die sich einer kritischen Perspek­

tive ja leicht aufdrängt. Doch Dimoulis ge­

lingt es nicht völlig} sich von der unter kriti­

schen Wissenschaftlern geläufigen Haltung 

der Denunziation freizumachen. Gewiß} er 

zeigt, daß das Recht eine für das heutige ge­

sellschaftliche Leben konSlitutwe - weil or­

ganisierende - Rolle ausübt; Maurice Gode­

lier bezeichnet sie als ideell, d. h. det geistigen 

Welt zugehörig (im Gegensatz zur marmel­
ten Welt)2. Dimoulis entfernt sich so von einer 

instrumentellen - und denunziatorischen -

Sichtweise, wonach dem Recht die Aufgabe 

zukommt, bestimmte Aspekte der gesell­

schaftlichen Wirklichkeit zu verschleiern. 

Aber dann gerät er doch wieder in ihren 

Bann, zunächst einmal rein terminologisch, 

indem er nämlich das Recht als IdeologIe be­

greift. Dieses Wort enthält eine abwertende 

Konnotation, der sich Dimoulis letztlich auch 

nicht dadurch entziehen kann, daß er ~>Ideo­

logie j
( zutreffend und wcrcfrei als »Pra"is­

form. definiert . Vor aUem jedoch erhält er 

die Auffassung aufrecht, das Recht als Ideo­

logie sei ein deformierter oder deformieren­

der Ausdruck der sozialen Wirklichkeit, 

also eine Illl"sion, auch wenn er diesc als 

1 L Althu,\St r, In L.A / E.B.lhbar, Lift le CtlPUiI!. Bd. I. 

M:u pero: P:H1S 1968. S. u ff., vgl JC l,n~l\hrrt Vmcc.n:. 
La IUIII1't JymptQm.Jt r:bu I1It.;,u1S~. rUlUr ~nlcneur, 
Sondcr~us&i1bc 199}, 5.97 H. 

2 M:\unec Codcl'C't', CuÜel Cl U. matEr,,·/. Ptm;t j, l ronoml t. 
sOClit i l, Fayard: l':Ir1 S 1984, msbC'~ S 11-14, 1 ,~Hf (dl 
N.nur, Arbclt. Gc~chu~hl C': z .... einer un\\·cru lgcKhlchdl· 
chen Tbeo ne der WinJoCh:tft.damltn, Junius: t-h.mbu't 
1990). 

real und gesellschaftlich notwendig bezeich­

net (5. 549-5 p). 
Diese Auffassung entbehrt keineswegs jeder 

Grundlage. Zum Beis piel hat Kar! Man ja 

gC7.eigt, daß der Arbeitsvertrag und der Markt 

keine Mehrarbeit kennen, also nicht deutlich 

werden lasse n, daß eine menschliche Arbeits­

lcistung immer größer - und wertVoller - ist 

als der zur Wiederherstellung der dadurch 

verausgabten ArbeitSkraft gesellschaftlich 

notwendige Aufwand .' Die juristische Sicht­

weise ist die he,rrschcnde, abcr es gibt auch 

andere Perspektiven, in denen Mehrarbeit 

existiert. Allgemeiner gesprochen sind Recht 

und Juristen häufig weit vom Alltag der 

Nicht;urisll:n entfernt. Gleichwohl: Die von 

Dimoulis vertretene Auffassung wird proble­

matisch durch die in ihr enthaltenen Unter­

stellungen. Sie legt nämlich nahe, daß es eine 

der ideologischen Verformung vorauslie­

gende b7.w. von ihr unabhängige Wirklichkeit 

gebe, und daß es möglich sei, diese objektiv, 

sprich getreuer als mittels Ideologie darzu­

stellen. 
Letztlich beruht Dimoulis' Ansatz auf der 

bekannten dichotom ischen Trennung von 

Ideellem u.nd Materiel.lem sowie auf der 

Überzeugung~ cs gebe nur eine Wirklichkeit 

und nru cine Wahrheit. Die geistige und die 

materielle Welt sind jedoch ineinander ver­

schränkt. Mehr oder minder bekannt ist, 

daß die Natur und ihre GesetZe, die von Men­

schenhand geschaffenen Gegenstände und 

menschliches Handeln das geistige Leben ei­

ner GeseLlschaft determinieren. Die umge­

kehrte Beziehung wird häufig vernachlässigt: 

Für das menschliche Be'WUßtsein existiert das 

Materielle "ur kraft seiner ideellen (also ins­

besondere sprachlichen, z. B. juristischen") 

Formgebung. Wer sich einmal der eigenen 

Unterwerfung unter die Sprache und somit 

der Illusion, die Worte seien den benanmen 

Phänomenen inhärent wie materielle Eigen­
schaften', bewußt geworden ist, muß feStStel-

} Vgl. K. Mux, DM Ka.pJta/, I . Blich. M;1nt.Engd~-Werke, 
ßd.lj . Du::tz.: Bcrhn ·Osr 197'. S. ,81-l l} (,. K2p. 
).Ab"hn.. u. s. K.lp.) . 

.. Vgl. Wmfriw Nuserner, Ta.llmttlnd und Typus. UnttTSil ' 
d}ömgt'11 zur Jffufru/Jlhrhen H t n1!t!tu'lj (lk, Hcynloll1n: 
Ke in U • .1 '.9~9. zu . u. fo rtent WIckelt bei Klaus Lud ensen. 
DU! t mpmJ('hf! S~ttt Jt!1 n-chrluht!n, ITUbtfo"thrt des umf­
rtrhrltc:hrll W"rmrt.l'.!J:, m: ,dem 11: S~ck (H rsg.). Scmln.l,r; 
AbwclCh.e:n.d~ V.:rh1hcn, 11 - O ll: gCJdlsch:1fthchc Re;!.k· 
uon .1Ur KnmHulu,lt, Dd " Suhrkamp: rr2nkfun/M. 
1975.S, I 39-1 70 ( I-4J U.). Thoill;l$· Michxl S~I~n:.Aklell­
ana.lylt'1I Zlt r Srhn/t/orm JIl ' ·/llw:ht r D t Humgim, G. Narr: 
Tub!ntcn 198 1. pi.SS1 m. n:amcm l. S. lof.: Lynn M'llher I 
Bubar.l Yng ... csson, umgm'gc, aHduflCt. " 'fd thc: cra.m­
{om/ I1/1fm o{ dlfP~It1. Law .lnd ~()C lety rc~· ' ew 1980/SI , 
s. 771-S11 (778. 78) H.). 

s VßI. Ludw'g WittgclIsleln, Dill ßltmt 8,(('·1" 111: Sdmften, 
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len, daß es für die menschliche GeseJischaft 

noch nicht einmal Werkzeuge ohne Sprache 

gibt, denn jedenfalls die Herstellung, womög­

lich gar die Benutzung von Werkzeug sind 

sprachlich vermittelt. Zwar existiert die ma­

terielle Welt unabhängig vom geistigen Le­

ben, wird also nicht von letzterem determi­
niert, doch ist sie dem Menschen nur mittels 

Worten u. a. Zeichen zugänglich. Die auch 

hier vorgenommene Unterscheidung zwi­
schen MaterieJlem und Ideellem entspricht 
demnach nicht einer reaJen Trennung, son­

dern hat nur pädagogischen Werr.6 

Wenn nun die menschlichen Icleengebäude 

die sichtbare Facette der materiellen Verhält­

nisse darStellen, so folgt aus der Vielfalt der 

ideellen Systeme (Familienstrukturen, Religi­

onen, Rechtsordnungen u. a.) eine ebenso 
große Zahl mateneJler Realitäten. Die Vor­

stel(ung einer einzigen, objektiven Wirklich­

keit und Wahrheit läßt sich dann nicht länger 

aufrechterhahenJ Für manche gibt es Mehr­

arbeit, für andere rucht. Die materielle Welt 

ex_istiert demnach in zahlreichen und ver­

schiedenart.igen Facerren, bildet sich - stets 

unvollständig - ab in den unterschiedlichsten 

Sprachen, Religionen, Künsten usw. Dimitri 

Dimoulis vertritt übrigens im Hinblick auf 

den Begriff der Gerechtigkeit - aber auch 

nur dort - genau diese relativistische Sicht­

weise: Er beweist nämlich, daß es unmöglich 

ist zu definieren, was gerecht ist, weder inner­

halb einer beStimmten GeseIJschafr noch für 

die Menschheit allgemein (S. 377-389). 
Auf das Recht bezogen ergibt sich, daß dieses 

zwar einen ilJusorischen, die Wirklichkeit de­

formierenden Anteil aufweist, insofern aber 

nur das tut, was auch alle anderen mensch­

lichen Ideengebäude auszeidlllet.8 Diese Am-

Suhrk3mp: Frlnkfurt/M. 1984, Bd. V, S p; im Hmbl :c-K 
auf d.l$ Erle rnen der MUlterspraehe Petef Beq;ef I Thomas 
Luckm;llll1, TJ,~ Ion,d ("OlHlrllCtwn 0/ r('({!rIY· " I,,~atur Ir! 

the loaolog] 0/ kTlowldge, Pcnßum: Landoo ct Ilt. 1991, 
S.77 (d\.: Die gcsdlscb.fdlebc Konslruknon der Wlrk­
lieh.keH, FrankfurtfM. 1969); rur den Bereich der Rechts­
sp r.l .: he Huben Rottlemho('f, Rlcburluher HlJndrlll. Zur 
Knuk du Jurmuc/;en Dogmllflk. Athena1.lm: Frankfurt! 
M::UflI97j, S·76 f. 

6 Godel I Cf, 01..::1.0.; chema Dcrek S:aycr, Thc v/Olrncc 0/ 
IfbHracTlon.. Thr anal),uc /o~mdaJlons 0/ hut()TI~1 maltn<l­
turn, Bas d BI:lekwd l: OxfordfNcw York ,,87. S. 8) -8'8', 
mH einem ZHat \'on K. Marx, Bnef 2n Anncnko\' v. 
l8. Il. 1846. 

7 Vgl. l-I ;!' I\5"- t-Icrbert Kogler, Dlr Macht drj D,alogj. KrIll­
uhr H ermeneuuk n<1eh GadlJmcr, FOHcault und ROrl)'. 
M~tl. ! cr: StuugJ. rt 1992, S.s6 ff. DH ßdt 50ga~ {ur dIe: 
vermc.lmlich el(:lklen Wiss~nschaftcn einschli eßlich der 
M;uhtt"Jlal1k, $. die verblurrc lldc Studie von S IC~phen Jay 
Gould, Thr mumeamre o! mlJn. Norton & Co.: New 
York/London 19111, bCI~piclswcl5c s. so-7l uber dcn R:a.s­
Scn- uml Xh.l.dclforschcf Samud G corgc MOrlon. 

S Zum Vorsu·henden JnSj;e5amt C. Pollm01.nn. '.t' rl!cours rnl­
leet// au droll .omme smzlrgu. L'ac1-I0n des synduats rl des 

bivalenz findet sich gleichfaJIs bei Dimoulis: 

Seine A.nalysen sind hin und wieder einer 

denunziatorischen Haltung verpflichtet, die 

das Verständnis behinder~ enthalten jedoch 
zugleich eine wertfreie und stimulierende Er­

klärung des Phänomens Begnadigung. Ihr 

wollen wir uns nun zuwenden. 

I J. Die symbolische hmktion der Gnade' 

Die Begnadigung wie auch der Gnadendis­

kurs sind zweideutig: Einerseits lieg-r die Be­

gnadigung außerhalb des Rechts, insofern als 

sIe rechtskräftige Gerichtsentscheidungen 

mit außerrechtlichen Erwägungen korrig-iert 

und die Gnadenmotive, die Gnadenpraxis 

und ihre Grenzen unverrechtlicht bleiben sol­

len. Andererseits gehört sie doch zum Recht, 

weil sie rechtliche \"XIirkungen erzeugt und 

zunehmender VerrechrJichung unterliegt. 

Der Gnadendiskurs ist darüberhinaus wider­

sprüchlich: Auf der Ebene der abstrakten For­

mulierung fordert er großzügig, Gnade müsse 

immer möglich sein, doch in der Praxis sollen 

Begnadigungen selten sein und sind es auch. 
Außerdem wohnt ihm eine Zirkularität inne: 

Da der Zweck der Gnade in der Wiederher­

stellung der Gerechtigkeit liege, beweise eine 

Begnadigung den Sieg der Gerech,igkei~ 

während die Verweigerung einer Gnaden­

maßnahme zeige, daß die Strafe berechtigt 

sei; weil Gnade nur in Ausnahmefällen ge­

währt werden soU, Stellt sich das Strafrecht 

so als im Prinzip gerecht dar. 

Die Gnade legitimiert mithin das Strafrecht, 

indem sie es auf der Diskursebene in Frage 

steUt. Genauer gesagt handelt es sich um eine 

außerrechrJiche und komplementäre Legiti­

mation. Im wesentlichen legitimiert sich das 

Strafrecht nämlich selbs~ auf selbstreferen­

tiel1e Weise. Michel Foucault und Alessandro 

Baratta haben deutlich gemacht, daß seme 

Hauprfunkcion symbolischer Art iSt: Das 

Staatliche Strafen soJi die Bedrohungen von 
Rechtsgütern im wesentlichen nicht verhin­

dern - dazu ist es kaum in der Lage -, sondern 

durch ein Gefühl von Sicherheit und Ord­

nung kompenSIeren. (Gleichwohl wird dabei 

keine andersartige Wirklichkeit man.ipuliert: 

Das Strafrecht organ.isiert beileibe nicht nur 

Sanktionen, sondern ist vor aHem konslitutiv 
für den Gegensatz zwischen der sich rechts-

_palrQnaCl<', J:'n France ~t en RFA, en manere de hbre 
C1rcut.,,1101l drJ tr;f~l,tdftJlrS cornml/nalltalres, 0155. jur. 
Montpd hcr I, /991, S. I7-JO 

9 S. S62-j7j bel Dimouhs. 
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treu dÜllkcnden Allgemelnheit uod gewissen, 
als kriminell eingesruften Handlungen und 
Individuen, die der Mehrheitsgesellschaft als 
Sündenböcke dienen.) Die materielle Wir­
kungslosigkeit des Strafrechts - d. h. seine 
geringen individual- und general präventiven 
Erfolge - erklärt somit seine symbolische 
Wirksamkeit. 1O (Das ergibt sich empirisch 
aus dem Anteil vOn Strafgefangenen pro 
1000CO Einwohner, der in den USA bei 607, 

in Frankreich bei 95 und in Japan bei )6 

liegt"; niemand wird daraus den Schluß zie­
hen woUen, der Rechtsgüterschutz sei in den 
USA am besten gewährleistet ... ) Gleich dem 
Strafrecht insgesamt, bewirkt auch die Gnade 
für die Verurteilten und das breite Publikum 
eine letzte Täuschung, wie das eingangs wie­
dergegebene Motto des Buches und die Gna­
denpraxis andeuten. 
Ne:be:n dieser materieJlen Dimension hat die 
Symbolkraft der Gnade auch noch einen in­
stitutionellen Aspekt, und zwar hinsichtlich 
des Staatsoberhaupts, dem in aller Regel das 
Begnadigungsrecht zug.,prochen wird. Di­
moulis macht deutlich, daß der kc.rrigieren­
den Rolle der Gnade die rel\l";orende Auf­
gabe des Staatsoberhauptes ent.spricht. wobei 
es sich in beiden FaUen um Ausnahmevor­
gänge h.ndelt (S. 587). Das Staatsoberhaupt 
personifiziert den Staat, und seine Gnaden­
kompetenz trägt zu dieser Verkörperung bei. 
Denn jede Begnadigung inszeniert eine abso­
lute Herrschaft, nämlich die Macht zu strafen 
und zu vergeben, also die Allmacht Jes Staa­
tes (S. 589 f., 604). 

lll. Probleme der Juriwschen Methodik 

Das erste. einleitende Kapitel des Buches ist 
methodisch von besonderem Interesse. Gro­
ßer Wert kommt zunächst Dimoulis' Über­
legungen zur geschichtlichen Entwicklung ei­
nes Umersuchungsgegenstandes und seiner 
begrifflichen Behandlung zu. Der Autor setzt 
so die Rolle der Zeit und die Funktion der 
Sprache miteinander in Beziehung. Die ge­
sellschaftliche, d. h. reale und historische 
Zeit ist uneinheidich, veränderlich, unvorher­
se:hbar und ziellos. Das Rechtssystem wie 

[0 M. Foucault Ubtrwacl,rn H,ui Straft n Du: Gtbllr! ntJ 
Gt!<mgnuJts Suhrlump: Frankrurt/M. 1994, S. }!oH.; 
A. Baratta., jtlHtHS d(!r Slrlifr. RecJmgHttrschurz In dn 
Rmleogtrt. llsch4' Z/Ir N(!uUtuttrlHl1g der Funkllon~n 
drs SfT.I{rtdm, Fc.s ts.:hrlft A. Kaufmann, Hciddbcq~ 
1993, S. 39.)-416. 

[I Vgl. dCf1 let t.ten Jahrcsbcncbt du .. Obscrvatolre Intu­
n2uon:t1 du pn.~ons .. , Lyon 1996. 

auch der Gnadendiskurs orientieren sich je­
doch an der Uhrenzeit, die linear, gleichmä­
ßig, seriell und wohl auch zielgerichtet ab­
läuft. Diese Gleichsetzung der Geseruchte 
mit einem Uhrwerk fördert. eine »essentiali­
stische« Vorstellung historischer und rechtli­
cher Phänomene. Gnade erhält so eine ih.r 
spezifische Substanz, die sich in alien Gesell­
schaften finden lasse, sprich eine über alle 
Epochen feststehende »Essenv~. Das Phäno­
men der Gnade wird derart vereinheitlicht 
und naruralisien. All das geschieht mit Hilfe 
der Hyposrasierung des Begriffs der Gnade, 
der somit zu einer eigenständigen Enti.tät und 
Realität gerinnt. Der Begriff und seine unver­
änderliche Bedeutung erscheinen demnach als 
untrennbar miteinander verbunden (was den 
- wie wir gleich sehen werden - willkürlichen 
Charakter der Bedeutungszuschreibung ver­
kennt). Da es mithin »die« Gnade als solche 
gar nicht gibt, lehnt Dimou.lis eine »dia­
chrone«, d. h. historische, quer ,llr Ge­
schichte liegende Untersuchung ab und po­
sruliert eme synchrone, gleichsam horizon­
tale Betrachtung einer Epoche, nämlich des 
konstirutioneUen Staates der zwei letzten 
Jahrhunderte (S. 28-33). 

Anschließend entwickelt Dimoulis seine Vor­
stel.lungen von juristischer Auslegung. Der 
Interpret soUe die Position eines unvorein­
genommenen Beobachters einnehmen, um 
den im Gesetzestext objektivierten Willen 
seines Verfassers zu ermitteln (S. }}-5J)' 
Diese auch bei Albert Krölls anzutreffende 
Konzeption beruht auf Prämissen, die uns -
im philosophischen Sinne - idealistisch er­
scheinen.12 Vor allem untersteHr !üe, daß den 
Wörtern ihre jeweilige Bedeutung gleichsam 
innewohne. Der Sprachphilosoph Ludwig 
Wittgenstein hat jedoch deutli.ch gemacht, 
daß Sprache ein System geseUschahuch" fi­
xierter Zeichen oder Symbole ist. Deren Be­
deutung entsteht demnach im Rahmen aus­
drücklicher oder stillschweigender Vereinba­
rung, und zwar wesentlich Ln der Pra.:'Cis, d. h. 

11 ZUlra fo lgenden \"gl ausfuhrl . Chrlscopb Dcm.mC' r1mg. 
Spr., r:h,. lind Vrrdm8!.chung. W'lI gtnJltm, Adomo .md 
das ProJl!k. r mrT krdlf~hfll Thcu'fV, S",hrkamp: Fnnk· 
hm/M. 1994. S. 404 - 77 (4~"). u C , Pollm3nn. DIlJ 
Grllndgnt:z - zlIglt',(h flb T~](, m)'snfl:ZI~r! HntJ m JcmtT 
FunkIIon t'ntl'J411L Brrpru JHmg 'tlon. Albt rt Krol/I, 
CnmdgtUIZ und k#lpIl4/JJluchf" M.rJltwlrtscha[t. Funk· 
(unJM. 1994, ArchiV fur Rechts- und Sozialph:losophic. 
'998. 

I} Vgl. von WiugcnstC'1n nur St'.IDC' Phl/ol0plmdJt' UllUrlu~ 
chHngtfl , 11.1..0 ... "Bd. l, S. 271-S44 (I Ted, SS:Ol-108, 
2 S 6 ff., grundlegend fur das sog., bcrC'Hs :ku( Manc :t.uruc;-k· 
,ehende PnvalSpnchenusumcnt). 
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durch den Sprachgebrauch selbst" Im Ex­

tremfall kann folglich jedes WOrt - in Ab­

hängigkeit von Epoehe und Kontext - jede 

Bedeutung annehmen, aber ebenso wieder 
verlieren. Rechtsnormen haben also keine, 

ihrer Anwendung vorausliegende bzw. davon 

unabhängige Bedeutung. Die Bedeutung ei­

nes neuen Gesetzes beruht demnach auf den 

Rechtspraktiken der Vergangenheit und er­

fährt dauernde Bestätigung, Präzisierung 

oder Veränderung durch zukünftige Praxis. 

Das unterfuttert im übrigen die Hypothese 

von Pasukanis, Recht entstehe nicht durch 

den Gesetzgebungsakt, sondern im (Rechts)­

Streit. 15 Sowie ideelle und materielle Welt sich 

nur zu pädagogischen Zwecken tfennen las­

sen, ist das Recht als ideelle Konstruktion 

auch nur in seinen Beziehungen zur materiel­

len Welt verständlich (und umgekehrt). Sollen 

und Sein sind miteinander verschränkt. 
Rechtliche Bedeutungen, also die normativen 

Gehalte von "texten e~twickeln und präzisie­

ren sich mithin im R'ahmen eines osmotischen 

Verhältnisses zwischen dem Text und seiner 
Umwelt.!6 

Da die Anwendung eines Gesetzestextes mit 

seiner Auslegung beginnt. trägt auch der In­

terpret selbst dazu bei, ihm eine Bedeutung zu 

geben; er kann sich nicht damit begnügen, 

eine bereits existierende Bedeutung lediglich 

zu enthüllen. Jede Auslegung hat also einen 

deskriptiven. aber auch einen normativen Ge­

halt." Es ist deshalb ilJusorisch zu glauben, 

der Interpret könne neutral. objektiv und 

»unvoreingenommen<' bleiben. zumal seine 

persönJichen Wertvorstellungen und vor al­

lem sein Vorverständnis unweigerlich auf die 

Auslegung und ihr Ergebnis einwirken." Das 

Vorverständn.is läßt sich nicht nur nicht aus­

schalten, sondern Vers rehen ist ohne Vorver­

ständn.is auch gar nicht mögLich. '9 Zugleich 

14 Wml': l.' n5t~ln, Das BLaHe BHch, 3. J. ,O., Bd. V, S SI f .. u 
B~mt'rkHn-8~n Hber d,e Gmndfagt:n der Malhemiluk, 
3. . .1. 0., Bd. VI, Tt ll VI, § 41; Rolf As~h(;bcq;, Kn.t.J.: da 
"ProlophYSIk der Zell« lind d~ r . J.oguchen Propadeullk .. , 
Zur KntlR dn neHI!TCl1 KomrukflvlsmHs. KOMZf: lJ­
$tl.'!l1fI ~ 1 ~ 9'j ~ S .178ff. { :8'j(., l?zf..zo6L). 

1 S Eugcn B. PJ.sc!Juk.l.nls, At/gemeine Rechtslehre Hnd Mar­
XlHllHl (19l.t), Neue Kriuk. Fr 3nkfurt/ M., }. Aun !970, 

S SS' 69 
16 J3CqUCS Lcnoble I Frano;Ols Ost, Droll, mYlhe tt rauon 

EH,,-' f',r lA dh'ltJe mytlw-!o8H'fIlr Je /" r,II I1'J1J.rI.lItC Jllndl­
q:I~ , PubIJC;l IlOIU des F:l.cult <h univcrm..l.rcs St LouIS: 
Brussc:l 19So, S. 104 H. 

17 HUßu~s R,.blult, L'mtnpr'itaf,on d~s normes' l'obJect.lvut: 

dr la mi rhodr hrnnill ~lIf1qll(, L·Hlrml (t:!.n: P3T1S 1997, 
S. H 7-JSO. 

18 VgJ. Josef Euer, }~r/.Sll$(hes Argumrnllurn Im Wandel 
dt:f Rc(hufmJ,mgjkl)" "I,.~pts 1I11ferr-S }4Inl)lmdem (34 S.), 
e. Win ter UniversH3uvcrhc.. l'{C1ddbcrg 1979, S.IO, 
13 fL; H3sst~mcr, i.l. 0 ., $.81, 1 ZO f. 

läßt sich das Vorverständnis nur mit Hllfe des 

Verstehens, also z. B. der Textauslegung be­

wußt machen. Die Auslegung von Texten ist 

ein holistisches Unterfangen,20 Verstehen und 

Vorverständnis bilden somit einen Zirkel, wo­

möglich gar eine Einheit21 ) ebenso wie das 

Erkerultnisobjekt und die ,hm adäquate Er­

kenntnismethode in einer zwangsläufig zir­

kulären Beziehung stehen22 . 

Wenn wir auch Dimoulis' Auslegungsme­

thode nicht teilen, so haben wir doch keine 

fertige Alternat.ive zur Hand. Dic an einem 

bestimmten Ergebnis ürientierre »politische« 

Auslegung widerspricht der Rolle der Wis­

senschaft (die auf die Entdeckung der verbor­

genen Wirklichkeiten zielt), weil sie - da ge­

ben wir Dimoulis recht - der Wirklich.keit 

eine Moral aufzupfropfen .sucht.. Doch an 

diesem Punkt gerät er in einen ungesehenen, 

aber auch nicht lösbaren Widerspruch: Seine 

Ablehnung eiQer moralgeleitcten Ausle­

gungsmethode stellt sich letztlich selbst als 

moralisierend heraus) denn statt zu zeigen, 

wie Gesetzestexte ausgelegt werden, sagt er 

uns, wie sie ausgelegt werden sollten. 
Die Auslegungsproblematik erweist sich so 

als aufschlußreich für dje ambivalente Stei­

lung eines jeden Wissenschaftlers, hin- und 

hergerissen zwischen dem \Villen zu wissen 

und der - N eutralität ausschließenden - Zu­

gehörigkeit zu den Untersuchungsgegenstän­

den. 

Chri,.tapher Pol/mann 

Martm Koppemack, Das Grundrecht auf bia­
ethische Selbstbestimmung. Zur Rekonstruk­
tion des allgemeinen Personlichkeitsrechts, 
Baden-Baden, (Nomos Verlag) '997; 242 Sei­
ten, DM 79,-

Durch die Fortschritte der Reproduktions­

und Intensivmedizin rucken die Grenzberei­

che menschlichen Lebens in den Mittelpunkt 

öffentlichen Interesses. Nicht nur der Anfang 

19 Kog!~r, .1 ,1.0., S.9. 17-94, flWlenu. 19. Z7 nac h H.-G. 
C~dil mcr. W"b,hm Nnd M,.:hodc, J. c. B. Mohr: TublO­
&t!n 1975, S. 16z H.; Ju rgcn Habcrrnas, f{alld/~ng~n, 
Sp, rChtlRu. Jpr<IChlu:b ·vumllrelu Imcr,1kflOne1l Hnd Lt ­
btruwelt, In; Idcm, Nlchmcu physJschc-s Denken, Suhr­
bmp: Frlnkfurl/M. 1988, S.63- IC4 (89lf.). 

zo W1Hi:l.m N . .E.s kridgc Jr., DymfmIC italHCOry mrtrprtta­
!Ion, Hu\';\ rd U n ;\'Cf"!;H)' Press: Clmbndgc (M.1,)/Lon· 
don 1994, rum(nd. S 7 

11 Vgl . G ldlmCr, :il l 0., n.1mend . 5 177 
II Vgl. J;\cqUc"$ ChcY.ll hcr IDa Tlicl{' Loschlk. Scu.nct ,Idm,­

n lJlrallvt' . lIbrainc generale du droit Cl dc b Jurispru­
dcna' P:m s 197H, Bd. I. S 64 f. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1998-3-416 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 05:30:27. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1998-3-416


menschlichen Lebens, sondern auch sein 
Ende hängen zunehmend von Entscheidun­
gen ab . In der normativen Begründung und 

Verständigung über diese Grenzbereiche sto­
ßen in der Bioethik "heute komräre ethische 
Übcrzeugungen aufeinander, die mit Glau­
benskonflikten früherer Zeiten zu verg!ci­
ehen sind.i(' Der Kampf um die »Politik der 

Lebensführung«2 bestimmt nolens volens un­
ser aller Alltag. So macht beispielsweise »)die 

Relativität des Todesbegriffs zu ethischen 
Überzeugungen ... die Frage der Zustim­
mung zu einer Organtransplanration in ähn­
licher Weise zu einer )Gewissensfrage< wie 

die Entscheidung über eine Abtreibung.« 
(M. Koppernock, S. 1)2 ff) 

AUgemein werden Gewissensfragen und die 
aus ihnen l"esultierenden konfligierendeo 
\Venüberzeugungen lm modernen Verfas­
sungsstaat der Gegenwart dadurch gelöst, 
daß sie dcr Politik entzogen und verfassungs­
rechtlich geschützt werden. Als klassisches 
Beispiel für die europäischen Verfassungs­

staaten gilt hierfür das Grundrecht auf Reli­
gionsfreiheit. Autonomie und Selbstbestim­
mung definiert sich hier als Abwehrrecht.' 
in der Abwehr material -ethischer Zumutun­

gen durch die politische M ehrheit .' In der 
grundrechtlichen Besonderheit des Privaten 
werden »die Ordnungen des guten Lebens 
daran (gehindert), sich für politisch verbind­
lich zu erklären.\(5 

Das hierin begründete Konzept ind.ividuel.ler 
Selbstbestimmung wird jedoch in dem Mo­
ment problematisch} i.n dem die Ausübu.ng 

des individucllen Rechts zugleich das wirk­
liche oder venneintliche Recht eines Drinen 
verletzt. Dies wird exemplarisch an der bis 
zum heutigen Tag nicht endenden Diskussion 
um die Regelung des Schwangerschaftsab­
bruchs deutlich . Denn was für die einen 
eine unter keinen Umständen hinnehmbare 

I MIlR1(1 Koppm:ock. 035 Grundr«hl aue bto~duxh~ 
SdbitbutHnmU n&. Zur Rckonsu\l.ktlc=lh des aUgc:mcmm 
PcnonllChkcl ts rceht s, B~d~- Ihd~ 1997. S. 1 11 . DI(~ 
Nummern Ln den I\I ndc.n Khmmc:m Im Texi bezl~hcn 
5tc h :luf d lc ScilCnnUrnn1CrD d ,~ '8~l'\d l;$ 

1 Vgl. nierzu Anthony G ldd cn$. Je nseits von Lmks und 
Rechts Die Zukunft rldlkller Dcm okr:lI:ic, F{m 1997. 
S. 13 lH. 

J VgJ. IHcrz:u Im einzelnen, Vgr. R Alell-Y, Thconc der 
Grundrechte, Ffm '986 

.. D 1S Gru ndgC:JC: 11. _gcwlhn dem cU17.clnc: n Burger emen 
unl nt ;mb;ar~H BereLch prL'Y.lt cr Lcbc:mgcst.:lhu ns,. dcr der 
ElnwL rku ng der offcnthchcn Gew:ll t Cl1u.ogen In. '" 

BVCT rG E J.7, 1 (6), u stdth "'g.1 ;\udl schon BVcrfGE 6, 
)1 (~ J), und m3~ol'ldcre BVerl'GE 6, 389 (~32 fO. 
H, Lubbe, 1)'pol Oßu~ der POIHllcbcn ·n lconc. in. O;1S Pro­
b lem der Ordmmg Scchstude"ULSchcr Kon&;uß fur Phllo­
sophu; MunchcJl q,60, hUl; v Hclnult Kuh.nlF. Wicd­
mann. M~1iCßlw:lm 2JIl GI.ln, 1962,S 77--9>4, hi er: S. 87/88. 

Verletzung des unveräu.ßerl.ichen Rechts des 
Ungeborenen auf Leben darstellt, bildet für 
die anderen ein den Frauen staatlich auferleg­
ter Gebärzwang und damit eine Verletzung 

ihres unveräußerlichen Rechts au.f ein selbst­
bestimmtes Leben.6 Zwei scheinbar unverein­

bare individuelle Rechte konkurrieren hier 
miteinander, deren Konflikt nicht wie bei 
der Religionsfreiheit durch die Verlagerung 

des Konfliktes aus der Sphäre der Politik in 
das Reich der individuellen Rechte gelöst 
werden kann. 

Je mehr aber die Frage nach der Besrimmbar­
keit und Spezifizierbarkeit menschlichen Le­
bens durch die Entwicklung der medizini­
schen Reproduktionstechnologien fraglich 
wird) umso mehr tauchen, vermittelt durch 

dic Schutzpflicht des Staates gegenüber dem 
Leben, material bestimmte Wertdefinitionen 
in der polltischen und venassungsrechdichen 
Arena auf, die in der staatlichen Definition 

von Leben und menschlicher Natur die 
grundrechdiche Autonomie des Einzelnen 

begrenzen. 
Betont die objektivrechdiche Dimension der 
Grundrechte die Schutzpflicht des Staates, so 
hebt die subjektiv rechtliche Dimension deren 
Charakter als Optionsrechte hervor. In ihr 

geht es wesentlich um die Gewährleistung 
der Integrität und Entfaltung menschlicher 
Persönlichkeit, um die »Sicherung der lote­
grit.ät und der gleichberechtigten Koexistenz 
von Lebensweisen und Wehauslegungen.« 

(S. 21 J/z 14) 

Die mögliche rechtLiche, insbesondere verfas­

sungsrechtliche Garantie dieser Koexistenz 
unterschiedlicher Lebens- und Identitätsver­
ständnisse läßt sich nach Auffassung von Kap­
pernQck durch eine Spezifizierung und Prä zi­
sierung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
gewinnen. Unter Einbeziehung der unter­
schiedlichsten Problemfelder der Human­

und Reproduktionsmedizin bemüht er sich, 
den grund rechtlichen Schutz bereich des all­
gemeinen PersönJich.keitsrechts auszuloten 
und zu präz.isie ren t in dem die Grundrechts­

träger die sie in ih.rer Privatsphäre tangieren­
den »ethisch-existenziellen « Fragen selbstbe­
stimmt entscheiden können. Die hi erbei 
exemplarisch behandelten Probleme der Bio­
ethik intendieren nach Koppernock ))eine Er­
neuerung der Dogmatik des allgemeinen Per­
sönlichkeitsrechts. .. Sie sollen die Forde-

6 Vgl ctw:!. M. Frommd, -Frauen rnun cn mdH gcllJ.n::n. 
Du Urteil d u Bundts\'('rb.uunpg~rtchu rruß.u :hlct c\e­
nu:nt:at.e Pct sonHchkcltJrechle- , DIE ZEIT v 16. 8. 19?1. 

421 
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422 rung nach einer Neubestimmung und jeden­
falls Ergänzung um eine ethisch-existenzielle 

Dimension plausibilisieren. (5. (6117) Als 

.Kritik der bisherigen Dogmatik des allge­

meinen Persönlichkeitsrechts« (5.63) zielen 

sie auf eine qualitative Unterscheidung. Ei­

nerseits grenzen sie das Grundrecht auf bio­

ethische Selbsrbestimmung gegenüber dem 

weiten Schutz bereich der allgemeinen Hand­

lungsfreiheit ab, andererseits bemühen sie 

sich minels des Begriffs der bioethischen 

Selbstbestimmung um eine Neuprägung des 

PersöI1lich kei tsrec hts. 

Generell iSt der Schutzbereich des allgemei­

nen Persönlichkeitsrechts nicht dadurch ge­

kennzeichnet, daß an die aktiven Elemente 

sozial-relevanten Handeins angeknüpft 

wird, sondern dadurch, daß die Identitiitsbil­

dung und Selbstdarstellung in sozialen Bezü­

gen gcschützt wird. Es hat die Aufgabe, . die 

engere persönliche Lebenssphäre und die Er­

haltung ihrer Grundbedingungen zu gewähr­

leisten, die sich durch die traditioneUen Frei­

heitsgarantien nicht abschließend erfassen 

lassen. Diese Norwendigkeit besteht nament­

lich auch im Blick auf moderne Entwicklun­

gen und die mit ihnen verbundenen Gefähr­

dungen für den Schutz der menschlichen Per­

sänlichkeit.«7 So umfaßt dieses Grundrecht 

eine - fü.r die Weiterentwicklung offene -

Reihe von Einzelverbürgungen. Als jüngste 

Ausprägung fand das Recht auf informario­

neUe SelbstbeSti.mmung allgemeine Anerken­

nung' 
Nach Kappemack läßt sich nun das Kriterium 

der ethisch-existenziellcn Betroffenheit, das 

Zu einer Spezifi,zierung und Abgrenzung ge­

genüber der allgemeine n Handlungsfreiheit 

des Pe"önlichkeitsrechrs führen soll, da­

durch qualifizieren, daß in ihr »Bed ürfnisse 

und Interessen, die auf tiefgreifenden ethi­

schen Überzeugungen, \X!erthaltungen, bzw. 

auf persönlichen Konzeptionen des Guten 

beruhen «, geschütZ[ sind. Sie verweist >;lauf 

das Recht eines jeden Individuums, seine ei­

gene Idee des Gmen auf seine eigene \""eise zu 

verfolgen, auch wenn sie von einer vorherr­

schenden »gemeinschaJtlichen-.: Konzeption 

des Guten bzw. der kollektiven Identität ab­

weicht .' (5. 8)/84) 

So läßt sich beispielsweise in der seit Mitte der 

achtziger Jahre im Kontext der GeI1omana­

lyse geführten Diskussion um ein ,.Recht auf 

Nichrwissen« eine neue Problemsicht fest-

7 ßVerfCE 1-4 ,148 (lU) 
I! BVcrfGE 6s. I < .... ff ) 

stellen, die durch das ,)Recht auf inJormacio­

nelle Selbstbestimmung(\ nicht mehr ange­

messen verstanden werden kann. Als »gene­

tisches Selbstbestimmungsrecht. (5.9' ff), 
das die .. Entscheidung über die Vornahme 

einer weitreichenden medizinischen Diagno­

stik ion die Veranrwortung der Betroffenen 

stellt. (5. 9)), muß dieses "Recht auf Nicht­

wissen« nach Koppernock nicht lediglich als 

Unrerfall der informationelien Selbstbestim­

mung verstanden werden sondern \'ielmehr 

als ein eigenständiges Grundrecht auf bioethi­

sche Selbstbestimmung 

Ebenso in den Grenzbereichen menschlichen 

Lebens, die gegenwärtig umer den Stichwor­

ten der 110rgantransplanration<{ und der 

»Sterbehilfeo: diskutiert werden, gerät die 

staatliche Schutzpflicht für das menschliche 

Leben in Kollision mit den Selbstbesrim­

mungsinteressen der Patienten.? Um in diesen 

Grenzbereichen 'o die verfassungsrechtl.ichen 

Parameter zutreffend zu bestimmen, Isr es 

erforderlich, den Schutzbereich des bioethi­

schen Selbstbestimmungsrechts aus Art. , 11 t 

GG zu präzisieren und - sofern er berühre ist 

- nach der Rechtfertigung von Beschränkun­

gen aus Gliinden des Lebensschutzes zu fra­

gen. \Vill man diese Grenzbereiche mensch­

lichen Lebens nicht der Selbsrregulierung der 

ärztlichen Scandesorganisationen und In[er~ 

essenverbänden überlassen,ll dann ist eine 

präzise Bestimmung des Schutzbereiches 

aus Art. 2 II I GG umso erforderlicher. 

Vorn Schutzbereich ausgenommen ist allein 

die gezielte Selbsttötung. Entscheidungen 

des Patienten im Umgang mit seiner Krank­

heit dagegen werden vom Selbstbestim­

mungsrecht umfaßt, auch wenn die Krankheit 

ohne weitere Behandlung in anderer \'qeise als 

mit Behandlung zum Tode führt . Der 

Schwersrkranke hat einen Anspruch auf 

Selbstbestimmung, also das Recht , )) In \Y./ürde 

sterben zu dürfen.«1l 

Folglich verbleiben die Fälle aktiver Sterbe­

hilfe als Grenzbereich des Rechts. Wlo aber die 

Grenze ziehen zwischen grundrechtlich ver~ 

bürgter Autonomie und Selbstbestimmung 

letzter Fragen einerseits, objektiven Schutz-

9 Vgl. dazu 0 lor~nl.. HbSlR Vl. 19S9, ~ 118 Rdnr.66J. 
10 Vgl. h,cr"tu .a llgemein O. !..On:n1" HL!SIR VI, J9 8"9, \ 1.1.8 

Rdnr·47· 
I! Vgl dIe bei 0 LOTC.Il1 .. Hb$rR VI, [989. S u S Rdnr.8 

Aom. J I n3ch~'llfltJrncn RJch:l[n[co und Empf~hJungcn. 

Zur akmdlcn Dlsku$$I()n eier gcsc~t.hehcn Regelun,. UtT 
lonU [lsc!u: n Gcm hcr.lflle du rc h .. :arzd, c!)(·s S .. ndC.I ~ 

recht. vgl J. Vctung, Ar1.tl.o:hc, Sll ndartc:ht. Ißß nJ­
IIIcnLll num l.ur Rtt('lung der Gcnwcnptc ), in. NJ W 
1997. S. 160, ff 

1.1. BG t-J vom 11 S. 199 ' , 111. N JW 1991, lH7, .l.H S 
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verpflichtungen der Verfassung andererseits? 
Denn es kann kein Zweifel daran bestehen, 
daß die Rechtsordnung nicht darauf verzich­
ten kann} die äußerst schwierigen Fragen zwi­

schen Hilfe zum (nicht)strafbaren Selbst­
mord, unterlassener Hilfeleistung oder sogar 
der Ausnutzung einer hilflosen Lage zur Tö­
tung um eigensüchtiger Zwecke wi.llen zu 
beantworten. 
Das Dilemma ist, daß es »für den richtigen 

Umgang mit dieser letzten Phase keine ob­
jektiv gültige Antwort (gibt). Aus dem Auto­
nornieprinzip folgt allein die Wichtigkeit, daß 
der Einzelne unter den gegebenen verschie­

denen ethischen Auffassu.ngen seiner eigenen 
folgen kann.« (S. (82) Die entscheidende 
Frage ist allein die, nob eine humane Gesell­
schaft den Zwang oder die Eigenverantwor­
rung wählt, ob sie versucht, in diesen zutiefst 
spirituellen Bereichen allen ihren Mitgliedern 
eine allgemeinverbindliche Entscheidung auf­
zuzwingen. oder ob sie es den Menschen ge­
stattet und sie dazu ermutigt, diese zemralen, 
persän.lichkeitsdefioierenden Entscheidun­
gen im Hinblick auf ihr eigenes Leben selbSt 
zu treffen.« (S. 188) 

Grundsätzlich favorisiert Koppemock also 
entschied en das aus der amerikanischen Dis­
kussion zu einem Rechtauf nassisted suicide« 
bekannte liberale Argumem, wonach der 
Staat in Fragen der persönlichen Lebensfüh­
rung keine substantiellen Vorgaben machen 
darf. Vielmehr müssen die einzelnen die Frei­
heit haben, gemäß ihrer eigenen religiösen 
und etbischen Überzeugungen zu leben -
und zu stetben. Die Entscheidung eines In­
dividuums - nicht etwa einer dritten Person,­
daß sein Leben durch die Schmerzen und 
Einschränkungen der tödl.ichen Krankheit 
wenlos geworden sei, darf nicht durch ein 

prinzipiel1es Verbot übergangen werden, die­
sem Leben gegebenenfalls auch mit Hilfe an­
derer freiwillig ein Ende zu setzen. Wohl hat 
der Staat das Recht und die Pflicht, Menschen 
vor irreversiblen Entscheidungen zu schüt­
zen. die auf der Grundlage falscher Informa­
tionen oder ion unzurechenbarem Zustand ge­
troffen werden. Er darf aber den betroffenen 
Patienten nicht jede Möglichkeit verweigern 
zu zeigen, daß ihre Entscheidung wohLinfor­

mien. beständig und völlig frei ist. 
Diese Grenzbereiche des menschlichen Le­
bens verdeutlichen das Dilemma rechtLicher 
Regelungen ebenso wie schon die Kontro­
verse um eine angemessene Regelung des 
Schwangerschaftskonnikt'i. Vermutlich müs-

sen liberale Gesellschaften lernen. in den 
Grenzbereichen menschlichen Lebens die 
sich hi er auftuenden Konflikte nicht primär 
als potent.ieUe Rechtskol1flikte zu definieren. 
Im Anschluß an Ronald Dworkin" läßt sieh 
die Abtreibungskontroverse primär nicht als 
ein Streit für oder wider die Zusch reibung 
föt411er Rechte und Interessen interpretieren, 
sondern als Folge unterschiedlicher Auffas­
sungen dessen, was den inhäremen Wert, die 
»Heiligkeit« menschlichen Lebens ausmacht. 

Davon. ob hier die schöpferische Leistung 
Gottes oder der Natur oder erst die des sich 
selbst gestaltenden Menschen als wertbegrün­
dend verstanden wird, hängt die Bewertung 
von Abtreibungen entscheidend ab. Diese 

konkurrierenden und irreduziblen Auffas­

sungen als gleichberechtigte Werturteile an­
zuerkennen, zwischen denen Wissen und Ver­
nunft nicht weiter vermitteln können, macht 
gewissermaßen einen ethischen Liberalismus 
zweiter Stufe aus, für den der in Koppernocks 
Studie vorgeschlagene Weg eines Grund­
rechts auf bioethische Selbstbestimmung 
eine mögliche Antwort geben könnte. 
Sie ruft an exemplarischen Problemfeldern in 

Erinnerung, daß die Verfassung insbesondere 
die Aufgabe hat. das Recht eines jeden zu 
schützen, eigene moralische Grundsätze zu 
haben und nach ihnen zu leben. Sie kann 

aber kein Recht enthalten, die eigenen mora­
lischen Präferenzen anderen aufzuerlegen 
oder dieses gar vorn Staat zu veriangen.1.f 
Die Studie Koppetnocks verdeurlicht aber 
auch, daß die prekäre Balance zwischen ob· 

jektiver Schutzpflicht des Staates gegenüber 
dem Leben und individueller SelbStbeStim­
mung und AutOnomie des einzelnen nicht 
abschließend definiert werden karul. Eben 
dies ist aber letztlich auch das eigentliche 
Problem der Überlegungen Koppemock>. 
Denn die potentielle Spezifizierharkeit und 
verfassungsrechtlich erforderliche Eingrenz­
barkeit des Kriteriums der »ethisch-existen­
ziellen BetroHenheitfo! bedarf einer genaueren 
Diskussion eben jener Kriterien, nach der 

diese als grundrechrliche Begründung von 
Selbstbestimmung und Autonomie in An­
spruch genommen werden können. Auch 
wenn Koppernock betont. daß die » Konturie­
rung eines Grundrechts auf bioethische 

I} ROJu ld DworkJ.n, Du: Cren1.Cn des Lebens. Abtreibung, 
EUU,;iIU.SH: ulld pcrsonhc:hc Prcihclt, Rcu'Ibek 1'J94. 

14 Vg,1 hJcn.u John R.-Iwls, Dj~ Idee des poL o5chcn Libc­
l'l l..,mu.i" Aulun.c 1,,3:-1989, Firn '99:. - Oann bnon­
de:r ~. Oe:r Vorr~, dts Rechten und die: ld c:e des Guten, 
S ; ~-}5J9 
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Selbstbestimmung auch eine ei_ngrenzende 

Funktion (habe),« insoweit es »den Gebrauch 

neuer technischer Optionen nur dann (be­

günstige), wenn dies für den Schutz nicht 

beliebiger, sondern ethisch-existenzieller In­

teressen erforderlich« sei (S. r60), bleibt die 

Spezifizierung dieses Interesses außer seiner 

Behauprung durch den einzelnen manchmal 

unklar. Warum beispielsweise »ein pragma­

tisch begründetes Interesse, den eigenen Kör­

per kommerzielJ verwerten 1.U können, mH 

ethischer AutOnomie nichts zu run« hat 

(5.160), läßt sich zumindest aus der Argu­

mentation Koppernocks nicht zwingend be­

gründen. 15 So verweisen diese Grenzfälle 

dcs Rechts auf Problemstellungen, die wohl 
kaum allein im Rahmen des Verfassungsrechts 
geklärt werden kann. Es wäre zu hoffen, daß 

diese von Koppemock durchgeführte Zusam­

menstellung der ethisch-existenticJlen Kon­

fliktlinien dazu anregen, die Grenzen des 

Rechts genauer zu retlektieren. 

Stefan May 

Ein verfasslJngsfeindliches Buch? 

Franz loser WN:Z: 
Die Würde der Menschen Ist an tastbar 
Ein Provokation 

440 Seiten, gebunden 
DM 46,-/öS 350,-1,,,, 45,­
ISBN 3-606-91908-2 

10. Dezember 1998: 
SO Jahre Menschenrechte 

Die Würde des Menschen wurde 
mit dem Grundgesetz zum höch­
sten Rechtsgut unserer Gesell­
schaft erhoben. Doch ist die un­
antastbare Menschenwürde, 
schaut man näher hin, nicht eine 
lllusion? Eine provokante Frage 
mit weitreichenden Folgen. 
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